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Diebstahl mit Waffen (Klappmesser)

SIGB 5 244Abs. 1 Nr. 1a

Ein Klappmesser von 8,4 cm Klingenlänge ist zwar ein ge-
nerell gefährlicher Gegenstand; der Umstand, dass der
Täter in Besitz des Messers war und dieses in seiner Ja'
ckentasche mit sich führte, lässt jedoch nicht ohne Wei-
teres aufein entsprechendes Bewusstsein des Beisichfüh-
rens schließen. {amtl. Leitsatz)

OLG Naumburg, Beschl. v. 17.05.2016 - 2 Rv 39/16

Aus den Gründen: Die GSIA hat in ihrer Zuschrik an den Senat

v. 29.04.20 1 6 ausgeftihrt:

rMit seiner Sprungrevision rvendet sich der A.ngekl. gegen das Urt.
des lG Bcrnburg v. 11.O2.2016, mit welchem gegen ihn eine be-
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dinge Freiheirssrrefe von 6 M. wegen Diebstahls mit Waffen ver-
hängt worden ist. Die gem. S 335 SIPO sratthafte Rwision gegen
das vorbezeichnete Urt. ist teilweise begründet.

Die Festsrellungen des Amrsrichters lassen eine Veruneilung wegen
Dicbstahls mit Waffen nicht zu. Dcswcgcn ist dcr Schuldspruch des
angefochtenen Un. - schon auf die Sachrige hin - abzuändern.

Nach den Urteilsausführungen hatte der Angekl. bei der von ihm
eingesundenen Diebsmhlshandlung ein Klappmeser mic einer
Klingenlänge von 8,4 cm in seiner rechren Jackentasche bei sich
getragen. Seine nachvollziehbare Einlarsung, er habe omit keiner
Silbe en das sich [in] seiner Jackenasche befindliche Messer ge-
dachtn; [...] rcrst im Büro des Detcktives sei es ihm eingefallen,
dass er ein Messer bei sich haben, hat der Amtsrichter im Rahmen
der Bewciswürdigung nicht widerlegen können. Die Annahme ei-
ncs Tawonatzes im Hinblick auf das Beisichfi.ihren einer Waffe ist
lediglich aufgrund dcr Längc des Messcrs hcrgelcitet wordcn.

Diese Schlussfolgerung erscheinr im vorliegenden Fall rechtsFehler-
behaftet. Denn ein Klappmesser von 8,4 cm Klingenlänge ist zwar
ein generell gcfährlicher Gcgenstand; der Umstand, dass der Ange-
kl. in Besirz des Messers war und dieses in seiner Jackenmsche mit
sich ftihrte, Lisst jedoch nicht ohne l7eiteres auFein enmprechendes
Bewusstsein (des Beisichführens) sdrlieflen.

Da zum Vorstellungsbild des Angekl. keine weiteren Feststellungen
zu erwarren sind und d-. Messer jedenfalls nicht derart lang war
(Klingenl:inge > 10 cm), dass sich ftir den Angekl. das Mitsich-
ftihren dcs Messers jederzeit bewusst aufdringen musste, ist der
Angekl. (nur) wegen Diebstahls gem. g 242 Abs. I SIGB zu belan-
gen-

Die vom Amtsrichrcr verhängte Srafe hat daher keinen Bestand.
Sie ist nicht dem Strafrahmen des S 244 trbs.3 SrGB, sondern
dem Rahmen des S 242 Abs. I SIGB zu enrnchmen.u

Dem schließr sich der Sctzat en.
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